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Niederschrift

über die in der 3. Sitzung des Ausschusses für Raumordnung, Wirtschaft und Verkehr des 
Landkreises Limburg-Weilburg am 12. Oktober 2021 in der Sporthalle Merenberg in Merenberg 
gefassten Beschlüsse

Beginn der Sitzung: 17:03 Uhr
Ende der Sitzung: 18:15 Uhr

Anwesend:
a) Mitglieder des Ausschusses für Raumordnung, Wirtschaft und Verkehr

Cinar, Tarik
Dumeier, Jürgen 
Eckert, Tobias 
Föh-Harshmann, Anke (i.V.f. Langer, Dieter)
Hamm, Willi
Nattermann, Ulla
Radu, Mathias
Schardt-Sauer, Marion (i.V.f. Kress, Tobias)
Trottmann, Peter Ausschussvorsitzender

b) vom Kreisausschuss:
Köberle, Michael Landrat
Sauer, Jörg Erster Kreisbeigeordneter

c)  von der Verwaltung:
Fischbach, Christopher Amt für Öffentliche Ordnung, Schriftführer
Kieserg, Jan Referat Büro Landrat
Meister, Dana Referat Büro Landrat
Plate, Dirk VLDW

Tagesordnung

1. Geschäftliches
2. Installierung eines Fußgängerüberweges auf der K 511 am 

Ortseingang von Selters-Eisenbach in Höhe der Wiesenstraße
(AT-29/2021)

3. Prüfung einer möglichen Einführung von Brennstoffzellen betriebenen 
Fahrzeugen zur Senkung von Schadstoffemissionen

(AT-25/2021)

1. Geschäftliches

Der Ausschussvorsitzende, Herr Peter Trottmann, eröffnet um 17:03 Uhr die Sitzung. Er 
begrüßt alle Ausschussmitglieder, Herrn Landrat Michael Köberle, Herrn Erster 
Kreisbeigeordneter Jörg Sauer sowie die Vertreter der Verwaltung.
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Die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit werden festgestellt; es gibt keine 
Einwände gegen das Protokoll der Sitzung vom 26. August 2021, sodass dieses als 
genehmigt gilt.

----------

2. Installierung eines Fußgängerüberweges auf der K 511 am 
Ortseingang von Selters-Eisenbach in Höhe der Wiesenstraße

AT-29/2021

Herr Trottmann verliest den zu beratenden Antrag der Fraktion Freie Wähler. 
Herr Landrat Köberle berichtet mit beigefügter Stellungnahme (Anlage 1) über den aktuellen 
Sachverhalt. 
In einer umfassenden Diskussion wurden, neben der Durchführung einer erneuten 
Verkehrszählung seitens der Gemeinde Selters, ebenfalls Alternativmöglichkeiten wie die 
Erschaffung einer Überquerungshilfe zur Erhöhung der Sicherheit für Fußgänger und 
Radfahrer erörtert.
Herr Trottmann bedankt sich für die Ausführungen und die rege Diskussion. Anschließend 
bittet er die Ausschussmitglieder um Abstimmung über die besprochene geänderte 
Beschlussfassung:

Abstimmung:
Der Kreistag beauftragt den Kreisausschuss, eine erneute Verkehrszählung in Kooperation 
mit der Gemeinde Selters zum Zwecke der Installierung eines Fußgängerüberweges auf der 
K 511 am Ortseingang Selters-Eisenbach in Höhe der Wiesenstraße durchführen zu lassen. 
Im Falle eines weiteren negativen Ergebnisses sollen alternative Sicherungsmaßnahmen zur 
Erhöhung der Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer erarbeitet werden. 

Beratungsergebnis:
9 Ja-Stimme(n), 0 Nein-Stimme(n), 0 Enthaltung(en)

----------

3. Prüfung einer möglichen Einführung von Brennstoffzellen 
betriebenen Fahrzeugen zur Senkung von Schadstoffemissionen

AT-25/2021

Herr Landrat Köberle berichtet mit beigefügter Stellungnahme (Anlage 3) über den aktuellen 
Stand zum Antrag der Fraktion FDP.
Frau Schardt-Sauer verweist darauf, dass die Stadt Wiesbaden bereits E-Busse im Einsatz 
hat. Der Wunsch besteht darin, mehr Informationen zu den Pilotversuchen zu bekommen, um 
möglicherweise einen eigenen Pilotversuch für den Landkreises Limburg-Weilburg anzuregen. 
Herr Dumeier berichtet, dass die Schiede in Limburg eine von sechs Städte in Deutschland ist, 
an denen die Stickstoffwerte regelmäßig weit überschritten werden. Er fragt, ob es 
Fördermöglichkeiten gibt und ob bereits Förderanträge gestellt wurden. 

Herr Landrat Köberle verweist auf den Ausschuss für Raumordnung, Wirtschaft und Verkehr 
und die bereits vorliegende Stellungnahme zum Individualverkehr (Anlage 4). Es gibt bereits 
eine Wasserstofftankstelle im ICE-Gebiet in Limburg. Der weitere Bedarf muss im 
Nahverkehrsplan überprüft werden. Die Busse des Landkreises sind alle max. 3 Jahre alt und 
mit der neuesten Dieseltechnologie ausgestattet.
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Herr Plate berichtet, dass der RMV zunächst das Pilotprojekt in Gießen bewerten möchte. 
Schnelle Lösungen sind also nicht zu erwarten. Eine Vorlage der Ergebnisse für Anfang 2023 
hält Dirk Plate daher für realistisch. 
Weiter verweist Frau Föh-Harshmann darauf, den Bedarf an Stromverbrauch für dieses Projekt 
von vornherein einzuplanen und zu schauen, wo grüner Wasserstoff produziert werden kann 
– im besten Fall über Wind und Photovoltaik.
Nach einer umfassenden Diskussion bittet Herr Trottmann die Ausschussmitglieder um 
Abstimmung über den vorliegenden Beschlussvorschlag des Ausschusses:

Abstimmung:
Der Kreisausschuss prüft, in welchem Umfang mit Brennstoffzellen betriebene Fahrzeuge im 
ÖPNV und im Fuhrpark des Landkreises zum Einsatz kommen können, um nachhaltig 
Emissionen zu senken und die Vorgaben der Clean Vehicles Directive der EU (EU 
2019/1161 vom 20. Juni 2019) sowie des Gesetzes über die Beschaffung sauberer 
Straßenfahrzeuge umzusetzen. Im Rahmen der Prüfung soll auch untersucht werden, ob für 
die Beschaffung und den Betrieb von Brennstoffzellenfahrzeugen mit den Städten und 
Gemeinden im Landkreis sowie mit Einrichtungen und Behörden von Bund und Land in der 
Region kooperiert werden kann. Dem Kreistag/ Ausschuss wird das Ergebnis der Prüfung 
schriftlich/ mündlich übermittelt.
Zudem soll überprüft werden, welche alternativen Energiequellen für den Betrieb dieser 
Fahrzeuge zum Einsatz kommen können.

Beratungsergebnis:
9 Ja-Stimme(n), 0 Nein-Stimme(n), 0 Enthaltung(en)

----------

Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorliegen, bedankt sich Herr Trottmann für die Beratung 
und schließt die Sitzung um 18:15 Uhr.

Ausschussvorsitzender: Schriftführer:

gez. Peter Trottmann gez. Christopher Fischbach

gesehen:

gez. Michael Köberle, Landrat
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Stellungnahme zum
________________________________________________________________________________________________________

Antrag der Kreistagsfraktion „FREIE WÄHLER“ vom 12. August 2021 für die 
Kreistagssitzung am 10. September 2021
Beschlussvorschlag:
Der Kreistag möge beschließen, den Kreisausschuss damit zu beauftragen, die 
Voraussetzungen für die Installierung eines Fußgängerüberwegs auf der K 511 am 
Ortseingang von Selters-Eisenbach in Höhe der Wiesenstraße zu schaffen.
________________________________________________________________________________________________________

Zunächst bleibt festzustellen, dass der Inhalt des Antrages der Freien Wähler nicht in den 
Zuständigkeitsbereich des Kreistages fällt, da die Straßenverkehrsbehörde der Gemeinde 
Selters (der Bürgermeister als örtliche Ordnungsbehörde) zuständig ist. (Zuständigkeit 
ergibt sich aus § 26 u. 44 StVO i. V. m. § 10 Abs. 1 Nr. 2 S. 1 der Verordnung zur 
Bestimmung verkehrsrechtlicher Zuständigkeiten)

Darüber hinaus kann folgendes festgehalten werden:
Als Voraussetzung für die Anlegung von Fußgängerüberwegen (FGÜ) gelten die 
einschlägigen Bestimmungen nach den Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von 
Fußgängerüberwegen (R-FGÜ 2001- als Anlage beigefügt).
Diese gelten an allen überörtlichen Straßen (Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen) innerhalb 
von Ortslagen, somit auch für den vorliegenden Fall der K 511 Eisenbach. 

Bereits im August 2016 wurde bezüglich der Anlegung eines FGÜ´s auf der K 511 am 
Ortseingang von Eisenbach in Höhe der Wiesenstraße ein gemeinsamer Ortstermin mit der 
Gemeinde Selters, der Polizeidirektion Limburg-Weilburg und dem Landkreis Limburg-
Weilburg (Sachgebiet Kreisstraßenmanagement) durchgeführt.

Man verständigte sich seinerseits darauf, dass seitens der Gemeinde Selters eine 
Verkehrszählung durchgeführt wird. Anhand der Ergebnisse wurde überprüft, ob die 
Anlegung eines FGÜ´s gemäß den Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von 
Fußgängerüberwegen (R-FGÜ 2001) erforderlich ist.

Die Verkehrszählung wurde im Mai 2017 durchgeführt. Aufgrund der damaligen Ergebnisse 
(von 6:00 Uhr – 18:00 Uhr: 2.447 Autos, 95 Fußgänger) lagen die Voraussetzungen für die 
Errichtung eines FGÜ gemäß den einschlägigen Bestimmungen (R-FGÜ 2001) nicht vor. 
Dies teilte der Landkreis mit Schreiben vom 21. September 2017 der Gemeinde mit.

Um dem Antrag der Freien Wähler nachzukommen, schlägt das Sachgebiet 
Kreisstraßenmanagement in Abstimmung mit der Gemeinde Selters und der 
Polizeidirektion Limburg-Weilburg vor, dass eine erneute Verkehrszählung vorgenommen 
wird, um aktuelles Zahlenmaterial als Entscheidungsgrundlage gewinnen zu können. Mit 
der Gemeinde Selters, Herrn Bürgermeister Hartmann, wurde bereits eine mögliche 
Verkehrszählung seitens der Gemeinde abgesprochen und könnte zeitnah in die Wege 
geleitet werden. Zudem soll zeitnah ein Ortstermin mit der Gemeinde, dem 
Verkehrssachbearbeiter der Polizeidirektion Limburg-Weilburg und dem Landkreis 
Limburg-Weilburg erfolgen, um vor Ort die Lage nach Lösungsmöglichkeiten zu sondieren.

Sobald die Ergebnisse der Verkehrszählung vorliegen, kann erneut geprüft werden, ob 
zwischenzeitlich die Voraussetzungen für die Anlegung eines FGÜ´s gemäß den 
Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ 2001) erfüllt 
sind. 



FGSV Verlag, Köln 
Anhang zur FGSV 288: EFA, Ausgabe 2002
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Stellungnahme zum Antrag „Prüfung einer möglichen Einführung von Brenn-
stoffzellen betriebenen Fahrzeugen zur Senkung von Schadstoffemissionen“ 
für die Kreistagssitzung am 10. September 2021 

Mit der Clean Vehicles Directive (CVD) sollen kommunale Fuhrparks und ÖPNV-Bus-
flotten in den kommenden Jahren weitgehend auf alternative Antriebe umgestellt 
werden. Die CVD gibt bei Neubeschaffungen Mindestquoten für die Beschaffungen 
von emissionsarmen und -freien Fahrzeugen vor. Nach derzeitigem Kenntnisstand 
gilt die Richtlinie im ÖPNV allerdings nur für Stadtverkehre bzw. Stadtbusse, der 
Überlandverkehr bzw. Überlandbusse sind nicht betroffen, die Verkehre der VLDW 
sind zum überwiegenden Teil Überlandverkehre.

Im RMV- Verbundgebiet werden derzeit Brennstoffzellenbusse in Pilotprojekten er-
probt. Im Landkreis Darmstadt Dieburg wird ein solcher Bus erstmals im regulären Li-
nienbetrieb getestet, betankt werden muss er allerdings im Industriepark Höchst, da 
sich dort die einzige für Busse geeignet Wasserstofftankstelle befindet. In den Pilot-
projekten soll herausgefunden werden, ob Brennstoffzellenbusse den Anforderungen 
des Regionalverkehrs gewachsen sind. 
Sollte sich die Technik in den Tests bewährt, gibt es aber noch einige Probleme, die 
den Einsatz in größerem Umfang erschweren. Kurzfristig wird es daher nicht möglich 
sein eine größere Anzahl Fahrzeuge zu ersetzen, da es kaum Angebote auf dem 
Markt gibt. Mit Anschaffungskosten von über 600 000 Euro, sind sie zudem aktuell 
doppelt so teuer wie ein moderner Euro 6d Dieselbus. Ein weiteres Problem ist die 
fehlende Tankstelleninfrastruktur. Lange Leerfahrten zum Betanken oder eine Anlie-
ferung des Wasserstoffs über einen dieselbetriebenen Tanklaster ergeben hier wenig 
Sinn. 

Auch im Landkreis Gießen ist ein durch den RMV initiiertes Pilotprojekt zum Einsatz 
eines Wasserstoffbusses in Planung um Erfahrungen im Umgang mit dieser Technik 
zu sammeln.
Neben den Praxistests befindet sich zudem eine Machbarkeitsstudie des RMV zu 
den Einsatzmöglichkeiten von alternativen Antrieben in der Umsetzung. Ausgehend 
von einer technologieoffenen Bewertung verschiedener alternativer Antriebskonzepte 
erfolgt dabei zunächst eine Grobbewertung für rund 100 regionale Buslinien auf Ba-
sis von Linieneckdaten (z. B. Umlauflänge, Topografie, Linienwegvarianten) und der 
technischen Leistungsdaten verschiedener Fahrzeugkonzepte. Daran wird eine de-
taillierte Untersuchung für ausgewählte Linien auf der Grundlage der bestehenden 
regionalen Linienbündel anschließen.

Die Erfahrungen aus den Praxistests sowie die Ergebnisse aus der RMV- Studie kön-
nen Hinweise liefern um in zukünftigen Ausschreibungen alternative Antriebsformen 
für Fahrzeuge festzulegen. 
Auch die Fortschreibung des NVP für den Landkreis Limburg-Weilburg wird sich mit 
alternativen Antriebsformen befassen. Zum Einsatz von Fahrzeugen mit alternativen 
Antrieben insbesondere im Überlandverkehr in einem Flächenkreis bestehen aber 
wie bereits dargelegt noch zahlreiche offene Fragen. Die Fortschreibung des NVP 
sollen dazu Aussagen enthalten.



Stellungnahme der Kreisverwaltung zum TOP 

„Prüfung einer möglichen Einführung von Brennstoffzellen betriebenen 
Fahrzeugen zur Senkung von Schadstoffemissionen“

für die KT-Sitzung am 10. September 2021

Zur Senkung der Schadstoffemissionen hat der Landkreis Limburg-Weilburg bereits 
den Einsatz von reinen Elektrofahrzeugen geprüft. Diese Prüfung ergab, dass 
aufgrund ausreichender Reichweiten eine Umstellung von Dieselfahrzeugen auf drei 
reine Elektrofahrzeuge sinnvoll ist. Diese Umstellung wurde im Dezember 2020 
vorgenommen. Seither sind die Elektrofahrzeuge im Bereich der Posttouren im 
Landkreis Limburg-Weilburg, sowie im Bereich des Teams der IT für die Schulen im 
Landkreis Limburg-Weilburg im Einsatz.

Eine Alternative zum reinen Elektrofahrzeug stellt das Hybridfahrzeug dar. Im 
Stadtbetrieb fahren diese rein elektrisch. Auch bei weiteren Fahrten können die 
Fahrzeuge zum Einsatz kommen, da die Fahrzeuge neben einem Elektromotor auch 
einen Verbrennungsmotor besitzen. Hiervon befinden sich sechs Fahrzeuge im 
Fuhrpark der Kreisverwaltung.

Eine weitere Alternative ist die Einführung von Brennstoffzellen-Fahrzeugen. Nach 
Rücksprache mit verschiedensten Fahrzeugherstellern liegen jedoch noch keine 
konkret zu verwertenden Informationen vor, welche hinsichtlich einer Prüfung zur 
Umsetzung auf Wasserstofffahrzeuge dienlich wären. Dies betrifft die 
Betrachtungsweise zum einen zur Umrüstung von Dieselmotoren auf 
Wasserstoffmotoren, noch zur Anschaffung von Neufahrzeugen.

Derzeit sind in Deutschland lediglich zwei Modelle auf dem Markt verfügbar: Toyota 
Mirai (Limousine) ab 63.900 €, Hyundai Nexo (SUV) ab 79.000 €.

Der Landkreis Limburg-Weilburg wird bei zukünftigen Beschaffungen von 
Dienstfahrzeugen prüfen, ob Wasserstofffahrzeuge marktüblich zur Verfügung 
stehen, um diese Antriebstechnik bei künftigen Neubeschaffungen zu 
berücksichtigen. Voraussetzung ist die Ausweitung des Angebots auf dem Markt, 
sowie der Ausbau von öffentlichen Wasserstofftankstellen in und über die Region 
hinaus.

Fazit:
Ein Umstieg auf Wasserstoffmotoren ist seitens der Verwaltung derzeit nicht rentabel 
und umsetzbar.
Allerdings wird seitens der Verwaltung eine regelmäßige Marktbeobachtung 
durchgeführt, um bei neuen Erkenntnissen der Fortentwicklung dieser 
Antriebstechnik ggfls. schnellst möglichst regieren zu können. 

gez. Michael Köberle
Landrat
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